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Bericht des Vorstands 

der 

ams-OSRAM AG 
Premstätten, FN 34109 k 

 

gemäß § 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 AktG 

Ausschluss des Bezugsrechts bei genehmigtem Kapital 

zu Tagesordnungspunkt 9 der 

ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2025 

 

Die Hauptversammlung vom 6. Juni 2018 hat dem Vorstand die Ermächtigung eingeräumt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 8.441.982 durch Ausgabe von 
bis zu 8.441.982 neuen Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), wovon der 
Vorstand keinen Gebrauch gemacht hat. Diese Ermächtigung ist mit 5. Juni 2023 abgelaufen. 

Zusätzlich hat die Hauptversammlung vom 2. Juni 2021 dem Vorstand die Ermächtigung eingeräumt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 10.544.963 durch Aus-
gabe von bis zu 10.544.963 neue Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021), 
wovon der Vorstand keinen Gebrauch gemacht hat. Die Hauptversammlung vom 23. Juni 2023 hat diese 
dem Vorstand mit Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2021 erteilte Ermächtigung widerrufen.  

Um die Flexibilität der Gesellschaft für Kapitalmaßnahmen zu gewährleisten, soll der Hauptversammlung 
nun die Beschlussfassung über ein neues Genehmigtes Kapital im Ausmaß von 10 % des derzeitigen 
Grundkapitals zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. 

Die Ermächtigung soll zum einen den Direktausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts bei der Ausgabe 
neuer Aktien gegen Barleistung zur Verhinderung von Spitzenbeträgen, die sich bei einem ungünstigen 
Bezugsverhältnis ergeben können, und zur Bedienung von Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe-Optio-

nen) vorsehen. Sofern im Einzelfall der Ausschluss des Bezugsrechts sachlich gerechtfertigt ist und im 
überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt, soll der Vorstand zum anderen auch in den unter Ta-
gesordnungspunkt 9 litera i. bis iv. des Beschlussvorschlags genannten Fällen ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. 
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Die Verwässerung der Stimmrechte ist dabei insofern begrenzt, als dass auf die Summe der nach der 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen aus-
gegebenen Aktien rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung der Ermächtigung entfallen darf. Auf diese 
Grenze sollen sämtliche Bezugs- und Umtauschrechte auf neue Aktien angerechnet werden, die auf eine 
während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel-, Um-
tausch- oder Optionsanleihe aus einem vor der Hauptversammlung vom 26. Juni 2025 beschlossenen 
bedingten Kapital eingeräumt worden sind. 

Im Übrigen steht den Aktionären im Umfang der üblichen Handelsvolumina der Zukauf von Aktien über 
die Börse offen, sodass es im Regelfall bei einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss den 
Aktionären möglich sein sollte, im Wege des Zukaufs über die Börse eine Verwässerung ihrer Beteili-
gungsquote zu verhindern.  

In der am 26. Juni 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft soll der Vor-
stand der Gesellschaft daher ermächtigt werden, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der Satzungs-
änderung in das Firmenbuch, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um 
bis zu EUR 99.844.390 durch Ausgabe von bis zu 9.984.439 Stück neue, auf Inhaber lautende Stamm-
aktien (Stückaktien) gegen Bar- und oder Sacheinlage, auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugs-
rechts, allenfalls in mehreren Tranchen, zu erhöhen und den Ausgabekurs und die Ausgabebedingungen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegen (Genehmigtes Kapital 2025). Es soll zum Tagesord-
nungspunkt 9 der Hauptversammlung nachstehender Beschluss gefasst werden: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das Firmenbuch – allenfalls in 
mehreren Tranchen – gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 99.844.390,-- durch 
Ausgabe von bis zu 9.984.439 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zu erhöhen 
und den Ausgabekurs und die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat 
festzulegen (Genehmigtes Kapital 2025). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann 
den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Kapitalerhöhung von einem Kreditinstitut 
oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen wird, sie den 
Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß 
§ 153 Abs 6 AktG). 

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem Genehmigten Kapital 2025 
ausgegebenen neuen Aktien ist ausgeschlossen (Direktausschluss des gesetzlichen 
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Bezugsrechts), wenn und sofern eine Ausnutzung dieser Ermächtigung durch Ausgabe von Aktien 
gegen Bareinlagen in einem Gesamtausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals erfolgt, um im 
Rahmen der Platzierung neuer Aktien der Gesellschaft (i) Spitzenbeträge, die sich bei einem 
ungünstigen Bezugsverhältnis ergeben könnten, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen 
und/oder (ii) den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe-Optionen) zu 
bedienen. 

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

i. um in dem Umfang, in dem es erforderlich ist, durch die Gesellschaft oder ihren 
Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) ausgegebene oder noch auszugebende 
Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw einer Wandlungspflicht zu bedienen; 

ii. um Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, und Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) zu Vergütungszwecken zu 
übertragen; 

iii. um das Grundkapital gegen Sacheinlagen zu erhöhen, sofern die Kapitalerhöhung zum 
Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von 
Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in 
Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen erfolgt; 

iv. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die Ausübung der gegenständlichen 
Ermächtigung im Ausübungszeitpunkt im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen 
Voraussetzungen sachlich gerechtfertigt ist.  

 
Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein Anteil am 
Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Einräumung der Ermächtigung entfallen. Auf diese Grenze sind sämtliche Bezugs- und 
Umtauschrechte auf neue Aktien anzurechnen, die auf eine während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel-, Umtausch- oder 
Optionsanleihe aus einem vor der Hauptversammlung vom 26. Juni 2025 beschlossenen bedingten 
Kapital eingeräumt worden sind. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich 
durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2025 ergeben, zu beschließen. 

Die Satzung der Gesellschaft wird in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert und diesem ein neuer 
Absatz 4 hinzugefügt, der lautet wie folgt:  

(4)  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das 
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Firmenbuch – allenfalls in mehreren Tranchen – gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis 
zu EUR 99.844.390,-- durch Ausgabe von bis zu 9.984.439 neuen auf Inhaber lautenden 
nennwertlosen Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs und die 
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen (Genehmigtes 
Kapital 2025). 

 Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche 
Bezugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die 
Kapitalerhöhung von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen wird, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 Abs 6 AktG). 

 Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem Genehmigten Kapital 2025 
ausgegebenen neuen Aktien ist ausgeschlossen (Direktausschluss des gesetzlichen 
Bezugsrechts), wenn und sofern eine Ausnutzung dieser Ermächtigung durch Ausgabe von 
Aktien gegen Bareinlagen in einem Gesamtausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals 
erfolgt, um im Rahmen der Platzierung neuer Aktien der Gesellschaft (i) Spitzenbeträge, die 
sich bei einem ungünstigen Bezugsverhältnis ergeben könnten, vom Bezugsrecht der 
Aktionäre auszunehmen und/oder (ii) den Emissionsbanken eingeräumte 
Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe-Optionen) zu bedienen. 

 Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

i. um in dem Umfang, in dem es erforderlich ist, durch die Gesellschaft oder ihren 
Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) ausgegebene oder noch auszugebende 
Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw einer Wandlungspflicht zu bedienen; 

ii. um Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte, und Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) zu 
Vergütungszwecken zu übertragen; 

iii. um das Grundkapital gegen Sacheinlagen zu erhöhen, sofern die Kapitalerhöhung 
zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem 
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen 
erfolgt; 

iv. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die Ausübung der 
gegenständlichen Ermächtigung im Ausübungszeitpunkt im Einklang mit den jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen sachlich gerechtfertigt ist.  
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 Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein 
Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung der Ermächtigung entfallen. Auf diese Grenze 
sind sämtliche Bezugs- und Umtauschrechte auf neue Aktien anzurechnen, die auf eine 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen 
Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihe aus einem vor der Hauptversammlung vom 26. 
Juni 2025 beschlossenen bedingten Kapital eingeräumt worden sind. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem 
Genehmigten Kapital 2025 ergeben, zu beschließen.“ 

 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erstattet der Vorstand der Gesellschaft gemäß 
§ 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 AktG daher der Hauptversammlung den nachfolgenden schriftlichen  

 

BERICHT 

1. Vorbemerkungen 

Es besteht derzeit kein genehmigtes Kapital, unter dem das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf 
die ausgegebenen neuen Aktien ausgeschlossen wäre oder unter dem eine Ermächtigung zum 
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts bestünde. 

Die Hauptversammlung vom 14. Juni 2024 hat zu TOP 9 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der 
Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 99.844.394,00 durch Ausgabe von bis zu 
99.844.394 Stück (9.984.439 Stück nach Wirksamkeit der Aktienzusammenlegung nach TOP 7 der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juni 2024) auf Inhaber lautende neue Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (EUR 10,00 je Aktie nach Wirksamkeit der 
Aktienzusammenlegung nach TOP 7 der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juni 2024) 
beschlossen zur Ausgabe 

a) an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 174 AktG, die auf Grundlage des 
Hauptversammlungsbeschlusses zu TOP 8 vom 14. Juni 2024 und unter Ausnützung der in 
dieser Hauptversammlung eingeräumten Ermächtigung von der Gesellschaft oder von einem 
verbundenen Unternehmen künftig ausgegeben werden, soweit die Gläubiger der 
Finanzinstrumente von ihrem Umtausch- und/oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft 
Gebrauch machen; oder 

b) an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 174 AktG, die auf Grundlage des 
Hauptversammlungsbeschlusses zu TOP 8 vom 3. Juni 2020 und unter Ausnützung der in dieser 
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Hauptversammlung eingeräumten Ermächtigung von der Gesellschaft ausgegeben wurden 
(EUR 760.000.000 Wandelschuldverschreibung 20/27), soweit die Gläubiger dieses 
Finanzinstruments von ihrem Umtausch- und/oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft 
Gebrauch machen und soweit das Bedingte Kapital 2024 nicht zur Sicherung oder Bedienung 
von Umtausch- und/oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft für von der Gesellschaft 
bereits auf Basis der in TOP 8 der Hauptversammlung vom 14. Juni 2024 beschlossenen 
Ermächtigung begebene neue Finanzinstrumente gemäß § 174 AktG erforderlich ist. 

Von der Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten gemäß § 174 AktG auf Grundlage des 
Hauptversammlungsbeschlusses zu TOP 8 vom 14. Juni 2024 wurde kein Gebrauch gemacht. 

Hinsichtlich der ausgegeben EUR 760.000.000 Wandelschuldverschreibung 20/27 (i) ist eine Wandlung 
aus heutiger Sicht faktisch ausgeschlossen, da die Wandlungsschwelle bei einem Kurs von EUR 
143,6020 liegt, der in dieser Zeit im Rahmen des aktuell genehmigten Business Planes realistischerweise 
nicht erreicht werden kann.  
 
2. Direktausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts  

Ein Direktausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Hauptversammlung hat zur Folge, dass 
es im Falle einer Ausnützung keiner späteren Beschlussfassung des Vorstands der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschluss des Bezugsrechts und keiner Veröffentlichung eines 
gesonderten Berichts zum Bezugsrechtsausschluss mehr bedarf. 

Der im Rahmen der beantragten Ermächtigung erfolgende Direktausschluss des gesetzlichen Bezugs-
rechts bei der Ausgabe neuer Aktien gegen Barleistung zur Verhinderung von Spitzenbeträgen, die sich 
bei einem ungünstigen Bezugsverhältnis ergeben könnten, und zur Bedienung von Mehrzuteilungsopti-
onen (Greenshoe-Optionen) ist aus folgenden Gründen erforderlich, im überwiegenden Interesse der 
Gesellschaft gelegen, sachlich gerechtfertigt und geboten: 

2.1. Direktausschluss zur Verhinderung von Spitzenbeträgen 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, in Hinblick auf den Betrag der jeweili-
gen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss des 
Bezugsrechts wäre die Umsetzung einer Kapitalerhöhung mit einem unrunden Erhöhungsbetrag erheb-
lich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien 
werden entweder durch Verkauf über die Börse oder sonstiger Weise im Interesse der Gesellschaft ver-
wertet. Der daraus erzielte Erlös kommt der Gesellschaft zugute und somit indirekt auch den Aktionären, 
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deren Bezugsrechte auf diese Bruchteile ausgeschlossen wurden. 

Ein Bezugsrechtsausschluss zur Vermeidung von Spitzenbeträgen hat grundsätzlich keine nennens-
werte Verwässerung der Aktionärsanteile zur Folge. Die Kosten des Bezugsrechtshandels bei Spitzen-
beträgen stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zum Vorteil der Aktionäre. Zudem ist der unmittelbare 
Ausschluss des Bezugsrechts auf maximal 10 % des Grundkapitals begrenzt. Im Zuge der Nutzung der 
vorgesehenen Ermächtigung wird der Vorstand möglichst darauf achten, durch eine entsprechende Ge-
staltung der Kapitalerhöhung im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2025 die Entstehung von Spitzen-
beträgen von vornherein zu vermeiden. Die Gleichbehandlung aller Aktionäre bleibt dabei in jedem Fall 
gewährleistet. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist in diesem Zusammenhang daher im überwiegenden 
Interesse der Gesellschaft, sachlich gerechtfertigt, erforderlich und verhältnismäßig. 

Um Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025 schnell und flexibel umsetzen zu können, 
soll das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzenbeträgen bereits im Vorfeld durch die Hauptversamm-
lung direkt ausgeschlossen werden. Andernfalls müsste der Vorstand spätestens zwei Wochen vor dem 
zustimmenden Aufsichtsratsbeschluss einen gesonderten Bericht über den Ausschluss des Bezugs-
rechts veröffentlichen. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch oft noch keine konkreten Angaben – wie etwa zum 
Emissionsvolumen oder Bezugsverhältnis – vorliegen, wäre eine bloße Ermächtigung zum späteren Aus-
schluss in der Praxis kaum umsetzbar. 

2.2. Direktausschluss zur Bedienung von Mehrzuteilungsoptionen (Greenshoe-Optionen) 

Bei einer Kapitalerhöhung mit Platzierung über Emissionsbanken ist es marktüblich, dass den Emissi-
onsbanken eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) eingeräumt wird. Die Ausgabe von Aktien 
gegen Bareinlagen bis zu einem Gesamtausmaß von höchstens 10 % des Grundkapitals soll der Gesell-
schaft die Bedienung allfälliger Mehrzuteilungsoptionen an Emissionsbanken ermöglichen. 

Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption dürfen Emissionsbanken im Einklang mit den kapitalmarktrecht-
lichen Vorgaben mehr Aktien zuteilen, als das Angebot selbst ausmacht. Die dafür benötigten Aktien 
erhalten sie in der Regel über eine Wertpapierleihe. Dies schafft die Grundlage für eine Kursstabilisie-
rung: sinkt der Aktienkurs nach dem Angebot, kaufen die Emissionsbanken Aktien am Markt, stützen so 
den Kurs und bedienen aus diesen die Wertpapierleihe (oder gleich direkt die überhöhte Zuteilung, sofern 
spätere Erfüllung vereinbart wurde). Steigt der Kurs hingegen, üben die Emissionsbanken eine im Voraus 
vereinbarte Option aus, die die Gesellschaft verpflichtet, ihnen die zusätzlichen Aktien zum ursprüngli-
chen Emissionspreis bereitzustellen. 
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Eine Beeinträchtigung der Aktionäre durch den Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit 
der Bedienung von Mehrzuteilungsoptionen ist nicht zu erwarten. Die Interessen der bestehenden Akti-
onäre bleiben gewahrt, da der Ausgabebetrag im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption mit dem Ausga-
bebetrag der neuen Aktien jener Kapitalerhöhung identisch ist, für die die Mehrzuteilungsoption einge-
setzt wird. Eine spürbare Verwässerung der Stimmrechte ist bei einer Kapitalerhöhung von maximal 10 % 
des Grundkapitals nicht zu erwarten. Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihre prozentuale Be-
teiligung und ihren Anteil an den Stimmrechten durch Käufe über die Börse zu sichern. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist in diesem Zusammenhang daher im überwiegenden 
Interesse der Gesellschaft, sachlich gerechtfertigt, erforderlich und verhältnismäßig. 

Damit eine Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2025 im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption 
zügig und flexibel durchgeführt werden kann, soll das Bezugsrecht in diesem Fall bereits durch die Haupt-
versammlung direkt ausgeschlossen werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines späteren Be-
schlusses durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats sowie die Veröffentlichung eines ge-
sonderten Berichts (vgl. Punkt 2.1). 

3. Ermächtigung des Vorstands zum (gänzlichen oder teilweisen) Ausschluss des Bezugs-
rechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Der Vorstand soll in den oben unter den in Tagesordnungspunkt 9 litera i. bis iv. des Beschlussvorschlags 
genannten Fällen ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder teilweise auszuschließen, sofern im Einzelfall der Ausschluss des Bezugsrechts sachlich ge-
rechtfertigt ist und im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt: 

3.1. Ausgabe von Aktien zur Bedienung von Schuldverschreibungen (einschließlich Genuss-
rechten) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw einer Wandlungspflicht 

Gemäß § 174 AktG können auf Basis eines Beschlusses der Hauptversammlung Schuldverschreibungen 
(einschließlich Genussrechte) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw einer Wandlungspflicht ausge-
geben werden. Aktionäre der Gesellschaft haben bei einer solchen Ausgabe von Wandel- bzw Options-
schuldverschreibungen ein gesetzliches Bezugsrecht (§ 174 Abs 4 AktG iVm 153 AktG).  

Verzichten Aktionäre auf dieses Bezugsrecht oder wurde es – entweder direkt durch die Hauptversamm-
lung oder durch den Vorstand auf Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversamm-
lung – ausgeschlossen, können diese Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechte) mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw einer Wandlungspflicht auch an Nicht-Aktionäre ausgegeben werden. 
Zu deren Bedienung muss der Vorstand in der Lage sein, entweder neu geschaffene Aktien (etwa durch 
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Ausnutzung der Ermächtigung im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2025) oder eigene Aktien der Ge-
sellschaft unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre an die Gläubiger solcher In-
strumente auszugeben. 

Der Bezugsrechtsausschluss betrifft daher nur jene Aktionäre, die entweder auf ihr Bezugsrecht verzich-
tet haben oder deren Bezugsrecht von der Hauptversammlung selbst oder vom Vorstand aufgrund einer 
entsprechenden Ermächtigung ausgeschlossen wurde, wobei die Einräumung und Ausübung einer sol-
chen Ermächtigung ebenfalls im überwiegenden Interesse der Gesellschaft gelegen, sachlich gerecht-
fertigt, erforderlich und verhältnismäßig sein musste. Daher erscheint auch insoweit der Bezugsrechts-
ausschluss für die auszugebenden Aktien als im überwiegenden Interesse der Gesellschaft gelegen, 
sachlich gerechtfertigt, erforderlich und verhältnismäßig.  

3.2. Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen 

Die vorrangige Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens stellt bereits gemäß § 153 Abs 5 AktG 
einen ausreichenden Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts dar. Der Ausschluss ist sachlich ge-
rechtfertigt, weil Mitarbeiterbeteiligungs- bzw Optionsprogramme im überwiegenden Interesse der Ge-
sellschaft mit dem Ziel der Stärkung des Unternehmenserfolgs liegen und eine Mitarbeiterbeteiligung ein 
effizientes Mittel darstellt, dieses Ziel zu erreichen. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist 
in diesem Zusammenhang im überwiegenden Interesse der Gesellschaft gelegen, sachlich gerechtfertigt, 
erforderlich und verhältnismäßig. 

Zum derzeit laufenden Long-Term Incentive Plan 2023: 

 Am 25. Mai 2023 haben der Aufsichtsrat und der Vorstand der Gesellschaft einen neuen Long-
Term Incentive Plan für bestimmte Arbeitnehmer und Vorstandsmitglieder der ams-OSRAM 
Gruppe beschlossen (LTIP 2023). Verwiesen wird auf den gemeinsamen Bericht des Vorstands 
und des Aufsichtsrats gemäß §§ 95 Abs 6 iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG, der in der Ausgabe der 
Wiener Zeitung vom 10. Mai 2023 (Ausgabe Nr. 091) veröffentlicht wurde (Anlage 1). 

 Um Akzeptanz und Anreizwirkung des LTIP 2023 zu sichern, wurden die negativen Effekte, die 
sich aus der Kapitalerhöhung vom Dezember 2023 für den Wert der gewährten Stock Awards 
ergaben, durch die erste Änderung des LTIP 2023 (Re-Call Angebot) ausgeglichen. Verwiesen 
wird auf den gemeinsamen Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß §§ 95 Abs 6 
iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG, der am 26.01.2024 auf EVI veröffentlicht wurde (Anlage 2). 
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 Um dem künftig stärkeren Fokus der ams-OSRAM Gruppe auf die Verbesserung des Barmittel-
Zuflusses Rechnung zu tragen, wurde das bisherige Leistungskriterium des LTIP 2023 dahinge-
hend angepasst, dass für künftige PSU-Gewährungen (Tranchen) anstelle des EBIT das berei-
nigte EBITDA als maßgebliche Rentabilitätskennzahl herangezogen wird. Verwiesen wird auf 
den gemeinsamen Bericht des Vorstands und Aufsichtsrats gemäß §§ 95 Abs 6 iVm 
159 Abs 2 Z 3 AktG, der am 24.02.2025 auf EVI veröffentlicht wurde (Anlage 3). 

3.3. Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Unternehmens- bzw Beteili-
gungserwerbs 

Die Gesellschaft beabsichtigt, im In- und Ausland weiter zu wachsen (in den bestehenden Geschäftsfel-
dern, gegebenenfalls auch in neuen Geschäftsfeldern, auf bestehenden Märkten, gegebenenfalls unter 
Aufbau und Ausbau von neuen Märkten). Dieses Wachstum kann auch in der Form des Erwerbs von 
anderen Unternehmen oder Betrieben stattfinden. Der Erwerb von Unternehmen, Betrieben oder Teilbe-
trieben kann rechtlich sowohl als Kauf bestimmter Vermögensgegenstände (und Verbindlichkeiten) eines 
Unternehmens, Betriebs oder Teilbetriebs (sogenannter Asset Deal) als auch als Erwerb von Anteilen an 
einer Gesellschaft (sogenannter Share Deal) gestaltet werden. Beide Arten des Unternehmens- oder 
(Teil)- Betriebserwerbs, nämlich Asset Deal und Share Deal, werden im Folgenden zusammenfassend 
als Unternehmenserwerb bezeichnet. 

Beim Unternehmenserwerb kann die Gegenleistung nicht nur in Geld, sondern auch in Aktien des erwer-
benden Unternehmens bestehen. Das kann sowohl im Interesse der Gesellschaft als Käuferin als auch 
im Interesse des Veräußerers liegen. Bei einem Unternehmenserwerb in der Form, dass der Veräußerer 
das Unternehmen (oder die Anteile am Unternehmen) als Sacheinlage in die Gesellschaft gegen die 
Gewährung neuer Aktien — in diesem Fall aus dem Genehmigten Kapital 2025 – einbringt, werden das 
Grundkapital und somit das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht. Während im Fall des Kaufs eines Un-
ternehmens durch Bezahlung eines Barkaufpreises ein hoher Liquiditätsabfluss bei der Gesellschaft ent-
stehen kann, ist beim Unternehmenserwerb durch Sacheinlagen kein Liquiditätsabfluss beim erwerben-
den Unternehmen (ams-OSRAM AG) zu verzeichnen, sondern im Gegenteil eine Erhöhung des Eigen-
kapitals. Es kann auch Fälle geben, in denen es aus strategischen Gründen notwendig und zweckmäßig 
ist, dass sich der Veräußerer des Unternehmens mit einem kleinen Anteil an ams-OSRAM AG beteiligt, 
oder dass der Veräußerer im Gegenzug eine Beteiligung an der Gesellschaft verlangt. 

Der Unternehmenserwerb in der Form, dass das Unternehmen oder Anteile an dem Unternehmen gegen 
Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre in die Gesellschaft eingebracht 
werden, wird allgemein als sachliche Rechtfertigung für den Ausschluss des Bezugsrechtes anerkannt. 
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Im Hinblick auf das geplante Wachstum der Gesellschaft besteht ein Interesse der Gesellschaft, einen 
Unternehmenserwerb durch Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts und unter gleichzeitiger 
Schonung der Liquidität der Gesellschaft zu ermöglichen. Das Genehmigte Kapital 2025 erlaubt der Ge-
sellschaft, bei derartigen Transaktionen mit der gebotenen Schnelligkeit und Flexibilität zu handeln. 

Der Bezugsrechtsausschluss ist deshalb erforderlich, weil einerseits die Gesellschaft bei einem Unter-
nehmenserwerb gegen Sacheinlagen nur auf diese Weise den Erwerb des Unternehmens ohne Liquidi-
tätsabfluss sicherstellen kann und weil andererseits der Veräußerer häufig zu einer Übertragung des 
Unternehmens oder der Anteile daran nur bereit ist, wenn er seinerseits eine wertäquivalente Beteiligung 
an der Gesellschaft erhält. Aus der Sicht von ams-OSRAM AG kann es aus strategischen oder unterneh-
mensorganisatorischen Gründen erforderlich sein, den Veräußerer als Aktionär in die Gruppe einzubin-
den. Beim Unternehmenserwerb durch Sacheinlagen kann der Veräußerer als Sacheinleger die von ihm 
gewünschte Beteiligung nur dann erreichen, wenn ausschließlich er die neuen Aktien erhält; denn ein 
Veräußerer will eine (prozentmäßige) Beteiligung an ams-OSRAM AG erreichen, die dem Verhältnis des 
Werts seines Unternehmens im Verhältnis zum Unternehmenswert von ams-OSRAM AG entspricht und 
ihm entsprechende Stimmrechte an (und damit Mitwirkungsrechte in) der Gesellschaft einräumt. 

Der Bezugsrechtsausschluss ist schließlich verhältnismäßig, weil regelmäßig ein besonderes Interesse 
der Gesellschaft am Erwerb des betreffenden Unternehmens oder der Anteile an dem betreffenden Un-
ternehmen besteht. Die Wahrung der Interessen der Altaktionäre ist dadurch sichergestellt, dass beim 
Unternehmenserwerb eine verhältnismäßige Gewährung von Aktien — in der Regel nach Durchführung 
einer Unternehmensbewertung — stattfindet. Beim Unternehmenserwerb gegen Sacheinlagen durch 
Ausgabe von neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital wird der Wert des einzubringenden Unterneh-
mens oder der Anteile an diesem Unternehmen dem Wert von ams-OSRAM AG gegenübergestellt; in 
diesem Verhältnis erhält der Sacheinleger neue Aktien an ams-OSRAM AG. Die Altaktionäre nehmen 
ferner künftig an den Gewinnen des erworbenen Unternehmens, die sich in der Regel durch Synergien 
mit ams-OSRAM AG erhöhen sollten, teil. 

In Hinblick auf die Dauer des Genehmigten Kapitals 2025 von fünf Jahren können gegenwärtig keine 
Angaben zum Ausgabebetrag von jungen Aktien an den Veräußerer eines Unternehmens gemacht wer-
den, weil dies sowohl von der Entwicklung von ams-OSRAM AG als auch der Kursentwicklung der ams-
OSRAM AG-Aktie abhängt. In den hier geschilderten Fällen ist bei Erteilung der Ermächtigung eine An-
gabe über den Ausgabebetrag nicht notwendig. Die Altaktionäre werden über den Ausgabebetrag 
dadurch unterrichtet, dass der Vorstand bei Ausgabe von neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapi-
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tal 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechtes spätestens zwei Wochen vor Zustandekommen des Be-
schlusses des Aufsichtsrats, mit dem der Aufsichtsrat über die Zustimmung der Ausgabe von Aktien aus 
dem Genehmigten Kapital 2025 beschließt, in sinngemäßer Anwendung von § 153 Abs 4 AktG einen 
weiteren Bericht zu veröffentlichen hat, in dem unter anderem auch der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
begründet wird (§ 171 Abs 1 AktG). 

3.4. Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage 

Um weiteres Wachstum der Gesellschaft zu sichern und um innovative Lösungsansätze zu entwickeln, 
kann es nötig werden, ohne Verzögerung und auch kurzfristig Kapital aufzubringen. Ebenso kann sich 
ein entsprechender Finanzierungsbedarf zur Finanzierung der Ausweitung der Geschäftstätigkeit bzw 
von Großprojekten oder zur Deckung eines Refinanzierungsbedarfs (etwa zur Tilgung von Anleihen, Kre-
dit- oder sonstigen Finanzierungen) ergeben. Die Gesellschaft hat daher ein starkes Interesse daran, bei 
positiven Aussichten für laufende oder neue Projekte sowie bei einem anderen der oben genannten Fi-
nanzierungsbedürfnisse, die Finanzierung rasch, flexibel und unkompliziert sicherzustellen.  

Bei Eigenkapitalmaßnahmen und/oder der Ausgabe eigenkapitalähnlicher Finanzierungsinstrumente 
und Einbeziehung nationaler oder internationaler institutionelle oder großer nicht-institutioneller Investo-
ren zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und/oder Finanzierung von laufenden und/oder neuen Projekten 
der Gesellschaft ist es erforderlich, dass die Gesellschaft schnell und flexibel handeln kann. Da die Ent-
scheidung über die Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es von Be-
deutung, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen oder 
von der langen Einberufungsfrist einer Hauptversammlung abhängig ist. 

Insbesondere institutionelle Investoren stellen spezifische Anforderungen an die Transaktionsstruktur 
und die zeitliche Flexibilität bei der Emission von Aktien oder eigenkapitalähnlichen Finanzierungsinstru-
menten, denen in der Regel nur mit einer Emission unter Bezugsrechtsausschluss Rechnung getragen 
werden kann. Eine Bezugsrechtsemission kann folglich dazu führen, dass institutionelle Investoren auf-
grund marktunüblicher Ausgestaltung und Zuteilungsmechanismen und/oder der sich innerhalb der min-
destens zweiwöchigen Bezugsfrist für diese Investoren ergebenden Marktrisiken nicht oder nur mit einem 
geringeren Emissionsvolumen angesprochen werden können. Das betrifft insbesondere negative Kurs-
veränderungen während der Angebotsfrist mit negativen Auswirkungen auf den Erfolg und/oder die Kos-
ten der Kapitalmaßnahmen (insbesondere in volatilen Märkten) und die Vermeidung einer Spekulations-
gefahr (short selling) gegen die Aktien während des Angebotszeitraums. Die Verringerung des Platzie-
rungsrisikos ist insbesondere in einem schwierigen Börseumfeld wesentlich. Die Kapitalerhöhung unter 
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Direktausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die rasche Platzierung innerhalb einer kurzen Angebots-
zeit. Dadurch kann die Gesellschaft sich bietende Marktchancen, insbesondere hinsichtlich des Preisni-
veaus der Aktien, rasch und flexibel für eine Kapitalerhöhung nutzen. 

Durch einen Bezugsrechtsausschluss hat die Gesellschaft auch die Möglichkeit, vorab einen oder eine 
Auswahl ausgesuchter Investoren anzusprechen, die sich zur Zeichnung einer gewissen Menge an Ak-
tien verpflichten (Anchor Investor). Durch die Möglichkeit der Zusage einer fixen Zuteilung an diesen 
Investor oder diese Investoren erhöht sich einerseits in der Regel der für die Gesellschaft umsetzbare 
Emissionspreis und andererseits kann dadurch eine positive Signalwirkung einer fixen Platzierung und 
Übernahme von Aktien bei einem Anchor Investor in der Regel auch für eine allfällige nachfolgende 
Bezugsrechtsemission die Transaktionssicherheit zum Vorteil der Gesellschaft erhöhen. Auch aus stra-
tegischen Überlegungen kann es für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zweckmäßig sein, einen In-
vestor, welcher durch seine Kompetenz und/oder sein Investitionskapital neue Geschäftsfelder für die 
Gesellschaft eröffnen kann oder die Marktstellung der Gesellschaft verfestigt und stärkt, als neuen Akti-
onär für die Gesellschaft zu gewinnen. Weiters können bei einer Privatplatzierung mit Bezugsrechtsaus-
schluss unter bestimmten Voraussetzungen, die ansonsten mit einem öffentlichen Angebot verbundene 
Prospektpflicht und die daraus resultierenden erheblichen Kosten vermieden werden, was die Kosten 
der Kapitalaufbringung für die Gesellschaft deutlich reduziert. Durch die Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts wird die Gesellschaft insbesondere in die Lage versetzt, die Vorteile von schnellen 
und flexiblen Finanzierungsverfahren (wie etwa einem sogenannten Accelerated Bookbuilding-Verfah-
ren) zu nutzen und damit auch das mit der Durchführung einer Kapitalerhöhung verbundene Platzie-
rungsrisiko deutlich zu verringern. 

Es kann daher festgestellt werden, dass durch den Verzicht auf die zeit- und somit auch kostenauf-
wendige Abwicklung eines Bezugsangebots ein allfälliger Finanzierungsbedarf der Gesellschaft sehr 
zeitnah und effektiv gedeckt werden kann, was nicht nur im Interesse der Gesellschaft liegt, sondern aus 
den oben angeführten Gründen auch im Interesse aller Aktionäre ist. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
ist auch sachlich gerechtfertigt, erforderlich und verhältnismäßig, um eine rasche und flexible Aufnahme 
von Eigenkapital durch die Gesellschaft durchführen zu können.  

Eine Beeinträchtigung der Aktionäre ist nicht zu erwarten, weil die Vermögensinteressen der Aktionäre 
durch die gesetzlich erforderliche Festlegung eines angemessenen Ausgabebetrags/Angebotspreises 
für neue Aktien entsprechend den dann vorherrschenden Marktbedingungen geschützt ist. 
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3.5. Allgemeines zur Ausübung der Ermächtigung 

Unter Abwägung aller relevanten Aspekte ist die jeweilige Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts notwendig und liegt im Interesse der Gesellschaft und somit auch ihrer Aktionäre. Die Entschei-
dung über die Ausübung dieser Ermächtigung trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Da-
bei werden die konkreten Bedingungen jeweils so gestaltet, dass sowohl die Interessen der Aktionäre 
als auch die Belange der Gesellschaft unter den gegebenen Umständen angemessen berücksichtigt 
werden. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird vom Vorstand unter voller Berücksichtigung der 
Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt werden. 

Die Verwässerung der Stimmrechte ist dabei insofern begrenzt, als dass auf die Summe der nach der 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlagen aus-
gegebenen Aktien rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung der Ermächtigung entfallen darf. Auf diese 
Grenze sollen sämtliche Bezugs- und Umtauschrechte auf neue Aktien angerechnet werden, die auf eine 
während der Laufzeit der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel-, Um-
tausch- oder Optionsanleihe aus einem vor der Hauptversammlung vom 26. Juni 2025 beschlossenen 
bedingten Kapital eingeräumt worden sind. 

Eine spürbare Verwässerung der Stimmrechte ist bei einer Kapitalerhöhung im Gesamtausmaß von nur 
bis zu 10 % des Grundkapitals nicht zu befürchten. Die Aktionäre haben darüber hinaus die Möglichkeit, 
ihre relativen Beteiligungsquoten und ihren relativen Stimmrechtsanteil durch Zukauf über die Börse auf-
rechtzuerhalten.  

Im Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts auf Grundlage der Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss hat der Vorstand spätestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat 
einen schriftlichen Bericht gemäß §§ 171 Abs 1 iVm 153 Abs 4 AktG zu veröffentlichen. 
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Premstätten, am 23. Mai 2025

Der Vorstand:

Aldo Kamper Rainer Irle
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����9�#�<!��; �"�$; ;'�����@�©ZY�̄ Ỳ �O�-�����'&&�����!�.<��#���).'��&?������-�������#�HI�IxLIL
&����-�������!��l&#�. ����?���� ;���#�.������-�����-��&#<���!����+'�����@�«YZTU�O?�.������&#�**#���*
/012�3435�+�&#!���!#��{-�' &&�#; �!���!�!�����&���6

)��<�!�n

²GEFGH�³�́�µIwxL�GHxuMwLIMwIG

2��*&#<##��?�'*�3�6�)(����3435

7�6�B'�!'��#���''&�
'�&�{-�&�#;�������&�) +&���#&�'#�&
�*�£'*�����&�) +&���#&�'#�&

'����B�#!���������&�{-�&#'��&n

S[aY[V��

�WdUXT[VU ]dXW]dW[�h¶]�e·U

¡W�d̀aXT[V�\W]��WdUXT[VU ]dXW]dW[b�·¤hY[V�\WU�W[\V¶ZXdVW[�S�Y]\U
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